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Bluttransfusionen bei Kindern 
von Zeugen Jehovas 

M. Holder, W. Eisenmenger und 
B. Koletzko 

Kinderklinik der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
und Institut für Rechtsmedizin 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
München 

Historische Anmerkungen - rechtsmedizinischer 
Standpunkt - ärztliche Handlungspflicht -
Entscheidungsrecht der Eltern ist begrenzt 

Einleitung 

Bei der Entscheidung über lebensretten
de, nicht aufschiebbare Bluttransfusionen 
bei Kindern von Zeugen Jehovas besteht 
ein Konflikt zwischen dem Respekt vor den 
Glaubensgrundsätzen Andersdenkender 
und unserer ärztlichen Handlungspflicht 
zugunsten des Kindes. Aktueller Anlaß für 
unsere Beschäftigung mit dieser Proble
matik war ein frühgeborenes Kind mit ei
nem angeborenem Herzfehler (M. Fallot), 
bei dem aufgrund fortgeschrittener An
ämie und dadurch bedingter Verschlech
terung des Allgemeinzustandes die drin
gende Indikation für eine Bluttransfusion 
gestellt wurde, welche die Eltern aus Glau
bensgründen ablehnten. 
Im folgenden stellen wir kurz die religi
ösen, theokratischen Aspekte der Ableh
nung von Bluttransfusionen durch die 
Zeugen Jehovas dar, um die Grundlagen 
ihrer Entscheidung verständlich zu ma
chen, zeigen die rechtliche Situation des 
ärztlichen Handlungsspielraumes auf und 
schildern das eigene Vorgehen. 

Verbot des Blutgenusses 
in der Glaubensgemeinschaft 
der Zeugen Jehovas 

In den Schriften und Publikationen der 
Wachtturm Gesellschaft wird die Ansicht 
vertreten, daß die Bibel Blutgenuß in jegli
cher Form verbiete. Dazu gehöre auch die 
Bluttransfusion, weil sie sozusagen als Er
nährung mit Blut anzusehen sei. 

Diese Auffassung ist für die Zeugen Jehovas zu
nächst mit dem mosaischen Gesetz begründet. 
Aus ihrer Sicht äußerte sich der Schöpfer und Le
bengeber schon früh in der Menschheitsgeschich
te zur Blutfrage. Gleich nach der Sintflut, als Gott 
den Menschen zum erstenmal das Recht einräum
te, Tierfleisch zu essen, gebot er Noah und seiner 
Familie (1. Buch Moses 9, 4 - 6 ) : »Nur Fleisch, in 
dem noch Blut ist, dürft ihr essen. Wenn aber euer 
Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft, 
und zwar für das Blut eines jeden von euch. Von 
jedem Tier fordere ich Rechenschaft und von 
Menschen . . . Wer Menschenblut vergießt, des
sen Blut wird durch Menschen vergossen. Denn: 
Als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht« 
(6,12). 
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Im 3. Buch Moses 17,11-14, heißt es dann weiter: 
»Die Lebenskraft des Fleisches sitzt nämlich im 
Blut. . . Deshalb habe ich zu den Israeliten gesagt: 
Niemand unter euch darf Blut genießen, auch der 
Fremde, der in eurer Mitte lebt, darf kein Blut ge
nießen . . . Denn das Leben aller Wesen aus 
Fleisch ist das Blut, das darin ist . . .« 
Die Zeugen Jehovas vertreten die Anschauung, 
»wenn nun dasTierblut (das tierisches Leben dar
stellt) für Gott heilig war, so hat das Menschenblut 
bestimmt noch größeren Wert «. Deshalb »wür
den Personen, die sich an diese Richtlinien Gottes 
hielten, weder Menschenblut vergießen, d. h. 
Menschen töten, noch würden sie tierisches oder 
menschliches Blut zu sich nehmen« (6). 
Obwohl die Christen nicht dem mosaischen Ge
setz unterstehen, wird die Gültigkeit des Blutver
botes auch für Christen aus der Sicht der Zeugen 
Jehovas mit dem Apostelkonzil aus dem Jahre 49 
n. Chr. begründet: »Darum halte ich es für richtig, 
den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine La
sten aufzubürden; man weise sie nur an, Verun
reinigungen durch Götzen (Opferfleisch) und Un
zucht zu meiden und weder Ersticktes noch Blut 
zu essen . . . Denn der Heilige Geist und ich haben 
beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerle
gen als diese notwendigen Dinge: Götzenopfer
fleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. 
Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr richtig« 
(Apostelgeschichte 15,19, 20; 28, 29). 
Dazu heißt es in einer Schrift der Zeugen Jehovas 
(6): »Das Gebot, sich des Blutes zu enthalten, war 
nicht lediglich eine Speisevorschrift, sondern ein 
schwerwiegendes, sittliches Erfordernis. Das geht 
daraus hervor, daß es dem Erfordernis gleichge
stellt wurde, >sich des Götzendienstes und der Hu-
rerei< zu enthalten. Bei der Blutfrage geht es um 
die fundamentalsten Grundsätze, nach denen sie 
als Christen ihr Leben ausrichten. Ihr Verhältnis zu 
ihrem Schöpfer und Gott steht dabei auf dem 
Spiel.« 

Die rechtsmedizinische Sicht 

Es ist Grundlage des ärztlichen Handelns, 
dem Kranken zu helfen, die Gesundheit zu 
erhalten, Krankheiten zu heilen und Lei
den zu lindern. Nach dem Strafrecht hat 
der Arzt eine »Garantenstellung«, derzu-
folge er für das Wohl des Patienten einzu
stehen hat und eine strafbare Körperver
letzung durch Unterlassung begeht, wenn 
er nicht das seiner Ausbildung nach Mög

liche und Erforderliche für den Patienten 
unternimmt (9). Dies findet allerdings sei
ne Grenzen bei den Voraussetzungen der 
Rechtmäßigkeit, d. h. der Eingriff muß 
wirklich erforderlich sein, der Patient muß 
nach sachgerechter Aufklärung zuge
stimmt haben, die Regeln der ärztlichen 
Kunst sind einzuhalten, und der Eingriff 
darf nicht gegen die guten Sitten versto
ßen. Auch aufgrund des § 323c des Straf
gesetzbuches »Unterlassene Hilfelei
stung« (8), der Nothilfe durch jedermann 
vorschreibt, ist der Arzt zur Hilfeleistung 
jedem Kranken gegenüber verpflichtet. 

Bei der Bluttransfusion als selbständiger 
Einzelmaßnahme bei Zeugen Jehovas ist 
bei erwachsenen Patienten, die bei Be
wußtsein und voll entscheidungsfähig 
sind, die Situation eindeutig: verweigert 
der Patient die Blutübertragung, so hat sie 
zu unterbleiben. Ist der Patient bewußtlos, 
so wird die Rechtslage schwer überschau
bar. 

Kinder unterhalb des 14. Lebensjahres 
werden generell als nicht entscheidungs
fähig im Sinne einer Zustimmung zu ei
nem ärztlichen Eingriff angesehen. Somit 
muß der oder die Personensorgeberech
tigten befragt werden, in der Regel die 
Eltern. Verweigern ein Elternteil oder bei
de eine dringend indizierte Bluttransfu
sion, so liegt nach einer Entscheidung des 
OLG Hamm von 1968 ein Mißbrauch des 
Personensorgerechts vor (10). 

Das Urteil basierte darauf, daß der Vater eines 
Neugeborenen mit einer Erythroblastose die me
dizinisch dringend erforderliche Bluttransfusion 
verboten und dies mit seiner religiösen Pflicht als 
Zeuge Jehovas begründet hatte. Das Gericht hielt 
den Vater der unterlassenen Hilfeleistung für 
schuldig und führte aus, daß das Grundrecht der 
Religionsfreiheit seine Grenzen in der allgemei
nen Sittenordnung finde. Bei dem Widerstreit von 
Gesetz und Gewissen sei dem Gewissen nicht 
grundsätzlich der Vorrang zu geben, die religiöse 
Überzeugung müsse gegebenenfalls hinter der 
Pflicht, das Leben oder die Gesundheit des eige
nen Kindes zu retten, zurücktreten. Die Annahme 
des Vaters, die Gewissensfreiheit schützende 
Rechtsordnung könne ihm nicht ein Handeln ge
gen sein Gewissen zumuten, stelle einen 
»Verbotsirrtum« dar (10). 
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Ärztliche Möglichkeiten 
im Konfliktfall 

Wird durch die Verweigerung der Einver
ständniserklärung seitens der Eltern oder 
gegebenenfalls anderer Personensorge
berechtigter das Wohl des Kindes gefähr
det, sollte das Vormundschaftsgericht zur 
Übernahme des Sorgerechtes hinsichtlich 
dieser Einzelfrage aufgefordert werden. 
Die Grundlage hierfür bietet der § 1666 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (2): »Wirddas 
körperliche, geistige oder seelische Wohl 
eines Kindes durch mißbräuchliche Aus
übung der elterlichen Sorge, durch Ver
nachlässigung des Kindes, durch unver
schuldetes Versagen der Eltern oder durch 
das Verhalten eines Dritten gefährdet, so 
hat das Vormundschaftsgericht, wenn die 
Eltern nicht gewillt oder in der Lage sind, 
die Gefahr abzuwenden, die zur Abwen
dung der Gefahr erforderlichen Maßnah
men zu treffen.« 
In der Praxis kann bei dringlich zu treffen
der Entscheidung die gerichtliche Zustim
mung durch ein Telefonat mit dem zustän
digen Richter, nachts und am Wochenen
de mit dem diensthabenden Richter des 
örtlichen Amtsgerichtes, eingeholt wer
den. Ist dies in einer Notfallsituation aus 
Zeitgründen nicht mehr möglich, so kann 
der Arzt unter Berufung auf den »überge
setzlichen Notstand« auch ohne Anrufung 
des Gerichts die lebensrettende Behand
lung vornehmen. Strafrechtlich werden 
ihm hier bei kunstgerechter Indikation und 
sorgfältiger Dokumentation keine nachtei
ligen Folgen entstehen. 
Schwer überschaubar ist die zivilrechtli
che Haftung. Nimmt ein Arzt eine Transfu
sion vor und entsteht hieraus ein Gesund
heitsschaden (ζ. B. HIV-Infektion), so 
könnte er möglicherweise zur Haftung 
herangezogen werden. Nach Weissauer 
(11) muß dann an einen Vorteilsausgleich 
zwischen Schaden und zumindest be
grenzter Lebensverlängerung gedacht 
werden. Hat allerdings ein Vormund
schaftsgericht für ein Kind entschieden, 
stellt sich die Frage der Haftung für den 
Arzt nicht mehr, sofern er kein eigenes 
Verschulden an einer durch die Konserve 
übertragenen Infektion trägt (ζ. B. durch 
grob fahrlässiges Handeln). 

Vorgehen bei unserem Patienten 

Wir sahen uns durch Anrufung des zustän
digen Vormundschaftsgerichtes zur Teil-
entmündigung der Eltern nach § 1666 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (2) gezwun
gen, um eine Bluttransfusion durchzufüh
ren. Bei kontinuierlich abfallendem Hämo
globingehalt des kindlichen Blutes und da
durch bedingtem, zusätzlich erhöhten 
Sauerstoffbedarf kam es zu einem lebens
bedrohlichen Zustand des herzkranken 
Kindes mit rezidivierenden Bradykardien 
und Apnoen. Deshalb nahmen wir nach te
lefonischer Rücksprache mit dem zustän
digen Richter und Benachrichtigung der 
Eltern die Bluttransfusion vor. Daraufhin 
erholte sich der Patient sehr schnell und 
konnte nach der Herzkatheteruntersu
chung nach Hause entlassen werden. 
Das Verhältnis zu den Eltern wurde durch 
unser Vorgehen nicht beeinträchtigt Über 
die deutliche Verbesserung des Zustandes 
ihres Kindes waren die Eltern erfreut und 
dankbar. Nach unserem Eindruck bewirkte 
die Teilentmündigung für die Eltern eine 
Entlastung von dem für sie bestehenden 
ernsten Gewissenskonflikt zwischen Glau
bensgrundsätzen und Abwendung einer 
Lebensbedrohung für ihr Kind, denn sie 
mußten die Verantwortung für diese 
schwerwiegende Entscheidung nun nicht 
mehr selbst tragen. Verhalten und Einstel
lung der Eltern ihrem Kind gegenüber än
derten sich nicht. Anhänger der Zeugen 
Jehovas betonten uns gegenüber im Ge
spräch, sie seien in einer solchen Situation 
bemüht, dem Kind die gleiche Zuwendung 
und Wärme zu geben wie vor dem »verbo
tenen Eingriff«. Auch innerhalb ihrerGlau-
bensgemeinschaft wurden weder die El
tern noch ihr Kind mit Vorwürfen oder 
Schuldzuweisungen belastet, sondern in 
unveränderter Weise akzeptiert und auf
genommen, denn nicht sie, sondern Ärzte 
und Gericht waren für die Bluttransfusion 
verantwortlich. 

Schlußfolgerung 

Auch wenn Glaubensgrundsätze Anders
denkender nicht geteilt oder nicht nach
vollzogen werden können, sollte der Arzt 
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versuchen, sie zu tolerieren und in seinem 
diagnostischen und therapeutischen Vor
gehen soweit als möglich zu berücksichti
gen. Bei operativen Eingriffen läßt sich 
durch sorgfältige Planung und kooperati
ve Zusammenarbeit vielfach eine Blut
transfusion vermeiden (7). Zwar wird die 
autologe Transfusion von vor der Opera
tion entnommenen Erythrozyten und Plas
ma von den Zeugen Jehovas nicht akzep
tiert, aber bei erhaltener Zirkulation ist ei
ne Hämodilution mit extrakorporalem 
Blutreservoir mit ihren Glaubensgrund
sätzen vereinbar (3). Auch die Zufuhr von 
Präparaten medikamentösen Charakters, 
wie aus menschlichem Plasma gewonne
nen Immunglobulinen oder Gerinnungs
faktoren, wird akzeptiert (4). 
Allerdings sollte der Arzt bei ernster Ge
fährdung der kindlichen Gesundheit nicht 
zögern, die notwendige Bluttransfusion 
vorzunehmen, da u. E. hier das Entschei
dungsrecht der Eltern endet. Die Erfah
rung zeigt, daß es durch einen solchen 
Schritt zu keinem Abbruch der Koopera
tion mit den Eltern kommen muß und die 
Beziehung der Eltern zu ihrem Kind nicht 
gestört wird. Wir stimmen mit dem Arzt
rechtier Bockelmann überein, der sagte: 
»Niemand ist berechtigt eigenem Glau
ben fremdes Leben zu opfern« (persönli
che Mitteilung). 

Zusammenfassung 

Bei der Entscheidung über lebensretten
de, nicht aufschiebbare Bluttransfusionen 
bei Kindern von Zeugen Jehovas besteht 
ein Konflikt zwischen dem Respektvorden 
Glaubensgrundsätzen Andersdenkender 
und unserer ärztlichen Handlungspflicht 
zugunsten des Kindes. Es werden die reli
giösen, theokratischen Aspekte der Ableh
nung von Bluttransfusionen durch die 
Zeugen Jehovas dargestellt sowie die 
rechtliche Situation des ärztlichen Hand
lungsspielraumes aufgezeigt. Die ärztli
chen Möglichkeiten im Konflikt werden an 
einem aktuellen Beispiel erläutert und die 
Auswirkungen der Entscheidung auf das 
Verhältnis zu den Eltern bzw. den Betroffe
nen innerhalb ihrer Glaubensgemein
schaft diskutiert. 

Der Arzt sollte Glaubensgrundsätze An
dersdenkendertolerieren und versuchen, 
sie in seinem diagnostischen und thera
peutischen Vorgehen so weit als möglich 
zu berücksichtigen. Bei einer ernsten Ge
fährdung der kindlichen Gesundheit darf 
er aber nicht zögern, die Bluttransfusion 
vorzunehmen, da u. E. hier das Entschei
dungsrecht der Eltern endet. 
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